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 DR. GERNOT WIRTH 
 

Zugelassene Vorschriften aus dem Arbeitsrecht in den 

Klausuren Recht für Studierende der Wirtschaftswissenschaften 
 

§ 611 BGB Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag 

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 

versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung 

verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 
 

§ 611a BGB Arbeitsvertrag 

(1) 1Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung 

weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. 
2Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. 
3Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine 

Arbeitszeit bestimmen kann. 
4Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen 

Tätigkeit ab. 
5Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände 

vorzunehmen. 
6Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein 

Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 
 

§ 622 BGB Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit 

einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt 

werden. 

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das 

Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen 

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 

2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann 

das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 

(4) 1Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart 

werden. 
2Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden tarifvertraglichen 

Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre 

Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist. 

(5) 1Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur 

vereinbart werden, 

1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn 

das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird; 
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2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der zu 

ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen nicht 

unterschreitet. 
2Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte 

Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden 

mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
3Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 bis 3 genannten 

Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt. 

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere 

Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. 
 

§ 623 BGB Schriftform der Kündigung 

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
 

§ 126 BGB Schriftform 

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller 

eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens 

unterzeichnet werden. 

(2) 1Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. 
2Werden über den Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn 

jede Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 

(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht 

aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 

(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt. 
 

§ 626 BGB Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem 

Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der 

Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der 

Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht 

zugemutet werden kann. 

(2) 1Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. 
2Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die 

Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. 
3Der Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich 

schriftlich mitteilen. 
 

--- 
 

§ 1 KSchG Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 

(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen 

Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs 

Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 

(2) 1Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person 

oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche 

Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb 

entgegenstehen, bedingt ist. 
2Die Kündigung ist auch sozial ungerechtfertigt, wenn 

1. in Betrieben des privaten Rechts 

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungsgesetzes verstößt, 

b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in einem 

anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann 
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und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit zuständige 

Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe der Kündigung innerhalb der Frist des 

§ 102 Absatz 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich widersprochen hat, 

2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts 

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Kündigungen 

verstößt, 

b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle oder in einer 

anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweigs an demselben Dienstort einschließlich 

seines Einzugsgebiets weiterbeschäftigt werden kann 

und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe fristgerecht gegen die 

Kündigung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, dass die Stufenvertretung in der 

Verhandlung mit der übergeordneten Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten 

hat. 
3Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren 

Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine Weiterbeschäftigung des 

Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein 

Einverständnis hiermit erklärt hat. 
4Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung bedingen. 

(3) 1Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Absatzes 

2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der 

Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 

Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder 

nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl geführt haben. 
2In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren 

Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder 

zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten 

betrieblichen Interesse liegt. 
3Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial 

ungerechtfertigt im Sinne des Satzes 1 erscheinen lassen. 

(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des 

Betriebsverfassungsgesetzes oder in einer entsprechenden Richtlinie nach den 

Personalvertretungsgesetzen festgelegt, wie die sozialen Gesichtspunkte nach Absatz 3 Satz 1 

im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann die Bewertung nur auf grobe 

Fehlerhaftigkeit überprüft werden. 

(5) 1Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach § 111 des 

Betriebsverfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll, in einem 

Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat namentlich bezeichnet, so wird 

vermutet, dass die Kündigung durch dringende betriebliche Erfordernisse im Sinne des 

Absatzes 2 bedingt ist. 
2Die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustandekommen des 

Interessenausgleichs wesentlich geändert hat. 
4Der Interessenausgleich nach Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates nach § 17 

Absatz 3 Satz 2. 
 

§ 4 KSchG Anrufung des Arbeitsgerichts 
1Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus 

anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der 

schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das 

Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. 
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2Im Falle des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu erheben, dass die Änderung der 

Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist. 
3Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der Klage die 

Stellungnahme des Betriebsrats beifügen. 
4Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des 

Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an den Arbeitnehmer 

ab. 
 

§ 7 KSchG Wirksamwerden der Kündigung 

Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 4 Satz 1, 

§§ 5 und 6), so gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam; ein vom Arbeitnehmer 

nach § 2 erklärter Vorbehalt erlischt. 
 

§ 13 KSchG Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige Kündigungen 

(1) 1Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines 

Arbeitsverhältnisses werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. 
2Die Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung kann jedoch nur nach Maßgabe 

des § 4 Satz 1 und der §§ 5 bis 7 geltend gemacht werden. 
3Stellt das Gericht fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet ist, ist jedoch dem 

Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat auf seinen 

Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer 

angemessenen Abfindung zu verurteilen. 
4Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt festzulegen, zu dem 

die außerordentliche Kündigung ausgesprochen wurde. 
5Die Vorschriften der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

(2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so finden die Vorschriften des § 9 Absatz 

1 Satz 1 und Absatz 2 und der §§ 10 bis 12 entsprechende Anwendung. 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 auf eine 

Kündigung, die bereits aus anderen als den in § 1 Absatz 2 und 3 bezeichneten Gründen 

rechtsunwirksam ist, keine Anwendung. 
 

§ 23 KSchG Geltungsbereich 

(1) 1Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltungen 

des privaten und des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 für die 

Seeschifffahrts-, Binnenschifffahrts- und Luftverkehrsbetriebe. 
2Die Vorschriften des Ersten Abschnitts gelten mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 

Absatz 1 Satz 1 und 2 nicht für Betriebe und Verwaltungen, in denen in der Regel fünf oder 

weniger Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt 

werden. 
3In Betrieben und Verwaltungen, in denen in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer 

ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden, gelten die 

Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Absatz 1 Satz 1 

und 2 nicht für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember 2003 begonnen 

hat; diese Arbeitnehmer sind bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach 

Satz 2 bis zur Beschäftigung von in der Regel zehn Arbeitnehmern nicht zu berücksichtigen. 
4Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach den Sätzen 2 und 3 sind 

teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 

mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 

(2) Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltungen des privaten 

Rechts sowie für Betriebe, die von einer öffentlichen Verwaltung geführt werden, soweit sie 

wirtschaftliche Zwecke verfolgen. 


